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Sehr geehrte Mandanten, 

das Finanzgericht Münster entschied, dass die im Jahr 2020 gezahlten Corona-Hilfen 
keine außerordentlichen Einkünfte darstellen, die in der Einkommensteuer nur            
ermäßigt zu besteuern sind. 

 
Im Jahr 2022 haben in Deutschland 22 Millionen Personen Leistungen in Höhe von 
rund 363 Milliarden Euro aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente erhalten. 
Wie das Statistische Bundesamt aktuell mitteilt, zählten rund zwei Drittel (66,4 %) der 
Rentenleistungen zu den steuerpflichtigen Einkünften. 

 
Das Finanzgericht Münster nahm in einem weiteren Urteil dazu Stellung, ob ein vom 
Steuerpflichtigen eingeholtes Wertgutachten, in dem die Restnutzungsdauer eines 
Mietobjekts nach der Immobilienwertverordnung berechnet wird, der Ermittlung der 
AfA zugrunde gelegt werden kann. 

 
Der Bundesfinanzhof hat sich mit Fragen zu sog. Schiffsbeteiligungen befasst und     
geklärt, ob der Ausfall eines Gesellschafterdarlehens oder der Forderung aus typisch 
stiller Beteiligung im Rahmen der Aufgabe des Betriebs der Mitunternehmerschaft von 
der Abgeltungswirkung umfasst ist. 
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Es liegt keine Arbeitgeberveranlassung vor, wenn einem Leiharbeitnehmer vom      
Entleiher im Rahmen einer Gemeinschaftsverpflegung unentgeltlich ein                        
Kantinenessen zur Verfügung gestellt wird und der Entleiher mit dem Verleiher über 
die Mahlzeitengestellung nicht abrechnet. So entschied das Niedersächsische Finanz-
gericht. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kühne & Sander Steuerberatung   
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Erhaltene Corona-Hilfen unterliegen nicht 
als außerordentliche Einkünfte einer          
ermäßigten Einkommensbesteuerung 
Ein Einzelunternehmer führte einen Gewerbe-
betrieb, der eine Gaststätte und ein Hotel  
umfasste. Ihm wurden 2020 auf Grund der 
pandemiebedingten Einschränkungen eine 
Soforthilfe von 15.000,00 Euro, eine           
Überbrückungshilfe I von 6.806,00 Euro und 
die „November-/Dezemberhilfe“ von 
42.448,00 Euro gewährt. Das beklagte            
Finanzamt unterwarf die erhaltenen Corona-
Hilfen der tariflichen Einkommensteuer. Der 
Einzelunternehmer machte u. a. geltend, die 
Corona-Hilfen seien ermäßigt zu besteuern. 
Sie seien Entschädigungen als Ersatz für ent-
gangene oder entgehende Einnahmen oder 
für die Nichtausübung einer Tätigkeit auf-
grund der pandemiebedingten Schließung 
des Geschäftsbetriebs. 
Der Finanzgericht Münster wies die Klage ab, 
da es nach seiner Auffassung dabei nicht auf 
die Frage ankam, ob die Zuschüsse eine Ent-
schädigung für entgangene oder entgehende 
Einnahmen oder eine Entschädigung für die 
Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit 
darstellen. Es handelte sich nicht um              
außerordentliche Einkünfte. Der Kläger hat im 
Streitjahr nur Corona-Hilfen gewinnerhöhend 
erfasst, die sich auch auf dieses Kalenderjahr 
bezogen hatten. Weder sollten sich die 
Corona-Hilfen auf weitere Veranlagungszeit-
räume erstrecken noch sind sie in einem      
anderem Veranlagungszeitraum bezogen 
worden als dem, für den sie gezahlt worden 
sind, und in diesem Veranlagungszeitraum 
mit regulären anderen Einkünften des          
Klägers aus seinem Gewerbebetrieb               
zusammengetroffen. 
 

Hinweis 
Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die      
Revision wurde nicht zugelassen, da die 
Grundsätze zu dem Tatbestandsmerkmal 
der Zusammenballung durch die Recht-
sprechung geklärt sind. 

Zwei Drittel der Rentenleistungen im Jahr 
2022 einkommensteuerpflichtig 
Im Jahr 2022 haben in Deutschland 22 Mio. 
Personen Leistungen i. H. v. rund 363 Mrd. 
Euro aus gesetzlicher, privater oder                
betrieblicher Rente erhalten. Wie das           
Statistische Bundesamt aktuell mitteilt,     
zählten rund zwei Drittel (66,4 %) der Renten-
leistungen zu den steuerpflichtigen               
Einkünften. Seit 2015 ist der durchschnittliche 
Besteuerungsanteil damit um 11 Prozent-
punkte gestiegen. Ursache für den Anstieg ist 
die Neuregelung der Besteuerung von          
Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz 
von 2005. Kernelement der Neuregelung ist 
der Übergang von einer vorgelagerten zu     
einer nachgelagerten Besteuerung der          
gesetzlichen Renten bis zum Jahr 2040.    
Demnach werden die Aufwendungen zur     
Alterssicherung in der Ansparphase schritt-
weise steuerfrei gestellt und erst die             
Leistungen in der Auszahlungsphase          
steuerlich belastet. Welcher Anteil der       
Renteneinkünfte steuerpflichtig ist, richtet 
sich nach dem Jahr des Rentenbeginns: Je 
später der Rentenbeginn, desto höher ist der 
besteuerte Anteil der Renteneinkünfte.        
Außerdem steigt der Besteuerungsanteil auch 
durch Rentenerhöhungen, da diese komplett 
steuerpflichtig sind.  
Bei vielen Rentnern liegt der steuerpflichtige 
Teil ihrer Renten nach relevanten Abzügen 
unterhalb des Grundfreibetrags. Dann        
bleiben viele Renten steuerfrei, wenn keine 
weiteren Einkünfte vorliegen. Bei knapp 84 % 
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der steuerbelasteten Rentenempfänger  
- hierzu zählen auch Hinterbliebene Eheleute 
und Kinder - liegen neben den Renten noch 
andere Einkünfte wie beispielsweise              
Versorgungsbezüge, Arbeitseinkommen oder 
Mieteinnahmen vor. Bei zusammenveranlag-
ten Ehepaaren können das auch Einkünfte des 
Partners sein, die für die Besteuerung zusam-
mengerechnet werden. 

Ermittlung der AfA auf Basis von Wertgut-
achten mit Berechnung der Restnutzungs-
dauer eines Mietobjekts nach Immobilien-
wertverordnung 
Das Finanzgericht Münster hat entschieden, 
dass es Sache des Steuerpflichtigen ist, im 
Einzelfall eine kürzere tatsächliche             
Nutzungsdauer für Immobilien darzulegen 
und gegebenenfalls nachzuweisen. Die      
Würdigung der insoweit von Klägern            
dargelegten Umstände obliegt dann im       
Klageverfahren dem Finanzgericht als          
Tatsacheninstanz. 
Vor diesem Hintergrund ist etwa die Vorlage 
eines Bausubstanzgutachtens, insbesondere 
die Zustandsermittlung von Immobilien mit 
Hilfe des sog. ERAB-Verfahrens (Verfahren zur 
Ermittlung des Abnutzungsvorrats von Bau-
stoffen), seitens des Steuerpflichtigen nicht 
Voraussetzung für die Anerkennung einer 
verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer. 
Wählt der Steuerpflichtige oder ein von       
diesem beauftragter Sachverständiger daher 
aus nachvollziehbaren Gründen eine andere 
Nachweismethode, kann dies Grundlage für 
die im Einzelfall erforderliche Schätzung einer 
verkürzten tatsächlichen Nutzungsdauer sein, 
soweit aus der gewählten Methode            
Rückschlüsse auf die zu ermittelnden            
Determinanten möglich sind. Da im Rahmen 
der Schätzung nur die größtmögliche Wahr-
scheinlichkeit über eine kürzere tatsächliche 
Nutzungsdauer verlangt werden kann, würde 
eine Verengung der Gutachtenmethodik oder 

eine Festlegung auf ein bestimmtes                 
Ermittlungsverfahren die Anforderungen an 
die Feststellungslast überspannen. 
Dabei kann auch das Verfahren der             
Gebäudesachwertermittlung Anwendung 
finden. Auch wenn das dabei anwendbare 
Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter 
Berücksichtigung von Modernisierungen 
nicht primär darauf gerichtet ist, die tatsäch-
liche Nutzungsdauer zu ermitteln, kann ein 
solches Modell geeignet sein, eine sichere 
Überzeugung über die im Einzelfall                 
anzuwendenden Schätzungsgrundlagen zu 
bilden. Eine Rechtfertigung, vom                 
(baurechtlichen) Grundsatz der Gleichwertig-
keit der Bewertungsverfahren aus steuer-
rechtlichen Gründen abzuweichen, besteht 
nicht. 

Schiffsbeteiligung: Abzugsfähigkeit des 
Verlusts von stillen Einlagen bei Gewinner-
mittlung nach der Tonnage 
Fraglich erschien vor dem Bundesfinanzhof, 
ob zugleich als stille Gesellschafter beteiligte 
Kommanditisten einer Schifffahrtsgesell-
schaft, die ihren Gewinn nach der Tonnage   
ermitteln, den (teilweisen) Verlust ihrer stillen 
Einlage im Rahmen der Liquidation der        
Gesellschaft als Sonderbetriebsausgabe      
abziehen können, oder ob es sich um einen 
Bestandteil des mit dem Tonnagegewinn     
abgegoltenen Aufgabegewinns handelt. 
Wenn die Kommanditisten einer KG, die an 
dieser Gesellschaft zugleich typisch still        
beteiligt sind oder dieser Gesellschaft         
Darlehen gewährt hatten, mit ihren stillen   
Einlagen oder Darlehensforderungen im   
Rahmen der Aufgabe des Betriebs der         
Mitunternehmerschaft teilweise ausfallen 
würden, gehört der hierdurch entstehende 
Verlust lt. BFH zu den Einkünften und sei mit 
dem ermittelten Gewinn abgegolten. 
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Arbeitgeberveranlassung bei unentgeltli-
chem Kantinenessen für Leiharbeitnehmer 
Nach Auffassung des Niedersächsischen        
Finanzgerichts liegt keine Arbeitgeberveran-
lassung vor, wenn einem Leiharbeitnehmer 
vom Entleiher im Rahmen einer Gemein-
schaftsverpflegung unentgeltlich ein           
Kantinenessen zur Verfügung gestellt wird 
und der Entleiher mit dem Verleiher über die 
Mahlzeitengestellung nicht abrechnet.  
Der Arbeitgeber haftet für die Lohnsteuer, die 
er bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn für 
Rechnung des Arbeitnehmers einzubehalten 
und abzuführen hat. Eine Haftung besteht     
u. a. dann, wenn Arbeitslohn als steuerfrei    
behandelt wurde, ohne dass die                      
Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung 
tatsächlich vorlagen. Hier war die Klägerin 
nicht verpflichtet, für die an ihre                        
Arbeitnehmer für Offshore-Einsätze ausge-
zahlten Zulagen für Verpflegungsmehrauf-
wendungen Lohnsteuer einzubehalten und 
an den Beklagten abzuführen. Die von der 
Klägerin an ihre Arbeitnehmer ausgezahlten 
Zulagen für Verpflegungsmehraufwendun-
gen sind steuerfrei. Die Vergütungen, die     
Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen 
Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur Erstat-
tung von Reisekosten, Umzugskosten oder 
Mehraufwendungen bei doppelter Haus-
haltsführung erhalten, sind steuerfrei, soweit 
sie die als Werbungskosten abziehbaren Auf-
wendungen nicht übersteigen. Zu den Reise-
kosten gehören auch Verpflegungsmehrauf-
wendungen. 

Aufwendungen für „Essen auf Rädern“ 
keine außergewöhnlichen Belastungen 
Das Finanzgericht Münster nahm Stellung zur 
Behandlung von Aufwendungen für „Essen 
auf Rädern“ als außergewöhnliche                   
Belastungen. 
 

Es mag zwar zutreffend sein, dass der Kläger 
und seine zwischenzeitlich verstorbene Ehe-
frau krankheitsbedingt auf die streitgegen-
ständlichen Lieferungen von Mittagessen    
angewiesen waren. Allgemein sind Aufwen-
dungen jedoch nicht außergewöhnlich und 
zwangsläufig, wenn sie nicht unmittelbar zur 
Heilung aufgewendet werden, sondern gele-
gentlich als Folgekosten einer Krankheit ent-
stehen. Die grundsätzliche Berücksichtigung 
derartiger mittelbarer Kosten einer                  
Erkrankung würde zu einer nicht vertretbaren 
steuerlichen Berücksichtigung von Kosten 
der Lebenshaltung führen, die mit dem Sinn 
und Zweck des Einkommensteuergesetzes 
nicht vereinbar wäre. Bei der Beurteilung, ob 
Lebenshaltungskosten ausnahmsweise       
steuerlich berücksichtigt werden können, ist 
ein strenger Maßstab anzulegen. 

Denn zum einen ist die     
Inanspruchnahme von     
Essens-Lieferdiensten mitt-
lerweile in der gesamten 
Bevölkerung weit verbrei-

tet. Schon vor diesem Hintergrund sind auch 
diese Kosten der allgemeinen Lebensführung 
zuzuordnen und nicht abzugsfähig. Zum     
anderen ist die Zubereitung von Mahlzeiten 
als Verrichtung des täglichen Lebens vom Be-
hindertenpauschbetrag nach abgegolten. 

Für Erbschaftsteuerpflichtige 

Nach Tod des Erblassers umfangreiche   
Renovierung des Familienheims - Zu          
eigenen Wohnzwecken bestimmt? 
Die Beteiligten streiten über die Gewährung 
der Steuerbegünstigung für die vom Erblasser 
bis zu seinem Tod selbst bewohnte Doppel-
haushälfte. Der Kläger ist Alleinerbe seines 
2013 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass ge-
hörte die Doppelhaushälfte, die vom Vater bis 
zu seinem Tod allein bewohnt wurde. Der   
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Kläger bewohnt mit seiner Familie seit dem 
Jahr 1981 die direkt angrenzende Doppel-
haushälfte. Nach dem Tod des Erblassers ver-
band der Kläger die Doppelhaushälften       
baulich und katastermäßig zu einer Einheit. 
Nach Abschluss der umfangreichen, teilweise 
in Eigenleistung erbrachten Sanierungs- und 
Renovierungsarbeiten nutzt er die so verbun-
denen Doppelhaushälften seit August 2016 
als eine Wohnung.  
Die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c 
Erbschaftsteuergesetz kann laut Finanzge-
richt Münster auch den Erwerb einer auf        
einem bebauten Grundstück gelegenen 
Wohnung umfassen, wenn diese räumlich an 
die vom Erwerber bereits selbst genutzte 
Wohnung angrenzt und nach dem Erwerb 
beide Wohnungen zu einer einheitlichen 
selbst genutzten Wohnung verbunden       
werden. Hinsichtlich der Wohnflächenbe-
grenzung kommt es nach dem Wortlaut der 
Norm, die allein auf die Größe des erworbe-
nen Familienheims abstellt, allein darauf an, 
dass die Größe der hinzuerworbenen         
Wohnung 200 qm nicht übersteigt. Die         
Gesamtwohnfläche der infolge der Verbin-
dung entstandenen Wohnung ist nicht aus-
schlaggebend.  
Eine Wohnung ist zur Selbstnutzung zu         
eigenen Wohnzwecken bestimmt, wenn der 
Erwerber die Absicht hat, die Wohnung 
selbst zu eigenen Wohnzwecken zu nutzen, 
und diese Absicht auch tatsächlich umsetzt. 
Der Erwerber muss die Wohnung                   
"unverzüglich", d. h. ohne schuldhaftes       
Zögern zur Selbstnutzung für eigene Wohn-
zwecke bestimmen. Es obliegt dem Erwerber, 
die Renovierungsarbeiten und die                   
Beseitigung etwaiger Mängel zeitlich so zu 
fördern, dass es nicht zu Verzögerungen 
kommt, die nach der Verkehrsanschauung als 
unangemessen anzusehen sind. Ein unver-
hältnismäßiger Aufwand zur zeitlichen Be-
schleunigung ist jedoch nicht erforderlich. 

Vielmehr reicht es aus, wenn der Erwerber alle 
ihm zumutbaren Maßnahmen ergreift. Eine 
zeitliche Verzögerung des Einzugs aufgrund 
von Renovierungsarbeiten ist dem Erwerber 
nicht anzulasten, wenn er die Arbeiten unver-
züglich in Auftrag gibt, die beauftragten 
Handwerker sie aber aus Gründen, die der   
Erwerber nicht zu vertreten hat, nicht recht-
zeitig ausführen können. Ein weiteres Indiz für 
die unverzügliche Bestimmung zur Selbstnut-
zung ist die zeitnahe Räumung bzw. Entrüm-
pelung der erworbenen Wohnung. Das        
Gericht war der Überzeugung, dass der Kläger 
im Streitfall die hinzuerworbene Doppelhaus-
hälfte unverzüglich zur Selbstnutzung zu      
eigenen Wohnzwecken bestimmt hat. 

Für Gewerbesteuerpflichtige 

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Leistungen im Rahmen eines Sponsoring-
vertrags 
Die Klägerin, die einen Großhandel betrieb, 
war Hauptsponsor eines Sportvereins. Im 
Streitjahr 2015 wendete sie einen Betrag auf 
und durfte im Gegenzug aufgrund der     
Sponsoringverträge für die Saison 2014/2015 
und 2015/2016 u. a. das Logo des Sportver-
eins zu Werbezwecken nutzen. Darüber hin-
aus wurden ihr die Werbung auf Trikots und 
sonstiger Bekleidung sowie Bandenwerbung 
eingeräumt. Ab der Saison 2015/2016 stand 
der Klägerin eine Bodenwerbefläche zur Ver-
fügung. Die für die Werbemaßnahmen anfal-
lenden Design- und Produktionskosten über-
nahm die Klägerin. Das beklagte Finanzamt 
ordnete die geschätzten Aufwendungen für 
Bandenwerbung (einschließlich Werbung auf 
LED-Präsentationsleinwänden und Boden-
werbeflächen) und Trikotwerbung der Hinzu-
rechnungsvorschrift des § 8 Nr. 1 Buchst. d 
GewStG (Miete für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter) sowie Aufwendungen für Bildmaterial 
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(Überlassung des Vereinslogos zu Werbezwe-
cken) der Hinzurechnungsvorschrift des § 8 
Nr. 1 Buchst. f GewStG (zeitlich befristete 
Überlassung von Rechten) zu. 
Der Bundesfinanzhof hat die gewerbesteuer-
liche Hinzurechnung verneint. Die im Streitfall 
vorliegenden Sponsoringverträge sind Ver-
träge eigener Art („sui generis“) mit nicht 
trennbaren Leistungspflichten. Der Bundesfi-
nanzhof erkannte keine trennbaren wesent- 
lichen Elemente eines Miet-, Pacht- oder 
Rechteüberlassungsvertrags, sondern ein 
„einheitliches und unteilbares Ganzes“. 

Lohnsteuer 

Regelung zu den nicht steuerbaren          
Aufmerksamkeiten angepasst 
Der Bundesrat hatte am 28.10.2022 den 
Lohnsteuer-Richtlinien 2023 zugestimmt. Sie 
wurden in der Neufassung grundlegend 
überarbeitet. Seit dem 01.01.2023 gelten nun 
geänderte und aktualisierte Lohnsteuerricht-
linien (LStR 2023).  
Eine wesentliche Einschränkung erfährt die 
Regelung über lohnsteuerfreie Aufmerk-
samkeiten. R 19.6 Abs. 1 Satz 2 LStR 2023 
schränkt diese ab 2023 auf Arbeitnehmer und 
die mit ihm im gemeinsamen Haushalt           
lebenden Angehörigen ein. D. h., die Auf-
merksamkeiten sind bis zu einem Wert von 
60,00 Euro nur dann steuerfrei, wenn sie zu-
gunsten des Arbeitnehmers selbst oder eines 
Angehörigen gewährt werden, welcher mit 
dem Arbeitnehmer in einem Haushalt lebt. 
Zum Beispiel fallen Hochzeitsgeschenke des 
Arbeitgebers an ein nicht im Haushalt des   
Arbeitnehmers lebendes Kind nicht unter die 
Steuerbefreiung. 
 

Hinweis 
Aufmerksamkeiten sind Zuwendungen des 
Arbeitgebers, die nach ihrer Art und nach 
ihrem Wert Geschenken entsprechen, die 
im gesellschaftlichen Verkehr üblicherweise 
ausgetauscht werden und zu keiner ins     
Gewicht fallenden Bereicherung des            
Arbeitnehmers führen. Dazu gehören gele-
gentliche Sachzuwendungen (z. B. Blumen, 
Genussmittel, ein Buch/Tonträger etc.)       
bis zu einem Wert von 60,00 Euro. Geldzu-
wendungen gehören immer zum Arbeits-
lohn - auch wenn ihr Wert gering ist. 

Einheitliches Beschäftigungsverhältnis bei  
Beschäftigung in zwei Betrieben – Lohn-
steuer-pauschalierung nicht möglich 
Die Voraussetzungen für die Annahme          
einer geringfügigen Beschäftigung sind aus-
schließlich nach sozialversicherungsrechtli-
chen Maßstäben zu beurteilen. Dies ent-
spricht dem Willen des Gesetzgebers, der 
ausdrücklich auf eine eigenständige steuerli-
che Arbeitslohngrenze für Pauschalierungen 
verzichtet hat. Die steuerliche Pauschalie-
rungsvorschrift knüpft damit an die sozialver-
sicherungsrechtliche Vorschrift an, wodurch 
nach der Vorstellung des Gesetzgebers Ab-
weichungen zwischen der beitragsrechtlichen 
und steuerrechtlichen Behandlung des          
Arbeitslohns aus einem geringfügigen          
Beschäftigungsverhältnis vermieden werden 
sollten. 
Nach dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
ist es nicht möglich, bei demselben Arbeitge-
ber neben einer nicht geringfügigen versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung auch eine 
(mangels Zusammenrechnung) versiche-
rungsfreie geringfügige Beschäftigung zu 
verrichten. Vielmehr muss eine Zusammen-
rechnung der Lohnzahlungen vorgenommen 
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werden, wenn diese von demselben Arbeitge-
ber stammen, selbst wenn die Arbeitsverhält-
nisse unterschiedlich ausgestaltet sind.  

Sonstiges 

Wegzugsbesteuerung 
Viele Menschen tragen sich, wenn man den 
Aussagen der Vorsitzenden des Sachverstän-
digenrates für Wirtschaft folgt, mit dem       
Gedanken, die Bundesrepublik Deutschland 
zu verlassen. Durch die Neuerungen des 
ATAD-Umsetzungsgesetzes, die auswande-
rungswillige Steuerpflichtige seit dem 
01.01.2022 beachten müssen, wurde als       
folgenschwerste Verschärfung die                      
Abschaffung der Stundungsregelung bei      
einem Wegzug in einen EU- bzw. EWR-Staat 
eingeführt. Infolgedessen droht seitdem die 
Besteuerung eines „Dry Income“, also              
eventuell zu hohen Steuerzahlungen ohne       
Liquiditätszufluss. 
Lösungsalternative: Die Wegzugsbesteue-
rung kann nachträglich entfallen, wenn inner-
halb einer bestimmten Zeit (sieben Jahre), die 
unbeschränkte Steuerpflicht wieder begrün-
det wird.  
Als Spielverderber hat sich dabei das Finanz-
gericht Münster hervorgetan, denn es hatte 
am 31.10.2019 entschieden, dass die alleinige 
Rückkehr nicht ausreicht. Es müsse zudem 
glaubhaft gemacht werden, dass bereits beim 
Wegzug der Wille bestand, nach Deutschland 
zurückzukehren. Des Weiteren entfalle die 
Wegzugsbesteuerung nicht, wenn diese (Aus-
wanderung) scheitere oder abgebrochen 
wird. Die Wegzugsbesteuerung entfällt nach-
träglich nur, wenn die Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht auf einer nur           
vorübergehenden Abwesenheit beruht, die 
von vornherein beabsichtigt war.  
 

Eine katastrophale Entscheidung für die       
betroffenen Steuerbürger! 
Die Wendung/Rettung zugunsten der         
Steuerpflichtigen kam mit einer Revisionsent-
scheidung des Bundesfinanzhofs. Der          
Bundesfinanzhof sieht das zum Entfallen der 
Wegzugsbesteuerung führende Merkmal der 
„nur vorübergehenden Abwesenheit“ - unab-
hängig von einer Rückkehrabsicht - als erfüllt 
an, wenn der Steuerpflichtige innerhalb des 
gesetzlich bestimmten Zeitrahmens von        
derzeit sieben Jahren nach dem Wegzug         
wieder unbeschränkt steuerpflichtig wird. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung August/September 2023 

Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.08.20231 11.09.20231 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 11.09.2023 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 11.09.2023 

Umsatzsteuer 10.08.20232 11.09.20233 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 14.08.2023 14.09.2023 

Scheck5 10.08.2023 11.09.2023 

Gewerbesteuer 15.08.20236 entfällt 

Grundsteuer 15.08.20236 entfällt 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung4 18.08.2023 entfällt 

Scheck5 15.08.2023 entfällt 

Sozialversicherung7 29.08.2023 27.09.2023 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung 

für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum fol-

genden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. 
Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2023 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 
16.08.2023 fällig. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnach-
weise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2023/25.09.2023, jeweils 
0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt 
werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 


